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Mitglieder-Info Nr. 4/2009 
 
Unterhaltsbeiträge nach § 94 Abs. 2 SGB XII 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

zum 01.01.2009 ist das Familienleistungsgesetz in Kraft getreten, welches u.a. eine 
Erhöhung der Kindergeldbeträge, und zwar abhängig von der Zahl der Kinder vor-
sieht. Dies hat Auswirkungen auf die Unterhaltsbeiträge, da nach § 94 Abs. 2 Satz 3 
SGB XII die Beträge sich um denselben Vomhundertsatz verändern, um den sich 
das Kindergeld verändert, und zwar zum gleichen Zeitpunkt.  

Bereits im Vorfeld des Gesetzgebungsverfahrens war die Frage erörtert worden, ob 
aufgrund der unterschiedlichen Erhöhung des Kindergeldes es zu einer unterschied-
lichen Anwendung kommt. Deshalb wurde von der BAGüS eine Stellungnahme des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales eingeholt. In einem Antwortschreiben 
vom 14.11.2008 (s. Anlage) vertritt das BMAS die Auffassung, dass bei einer sach-
gerechten Interpretation der Regelung des § 94 Abs. 2 Satz 3 SGB XII bei dem dort 
genannten Kindergeld nur das „Grundkindergeld“ gemeint sein kann, das für das 
erste und zweite Kind gezahlt wird.  

Die Mitgliederversammlung der BAGüS hat hierzu in ihrer Sitzung im November 
2009 einstimmig folgende Empfehlung ausgesprochen: 

Mitglieder: Bezirk Mittelfranken, Ansbach - Bezirk Schwaben, Augsburg - Bezirk Oberfranken, Bayreuth - Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, Berlin - Der Senator für Arbeit, 
Frauen, Gesundheit, Jugend, und Soziales Bremen - Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg, Cottbus - Sozialagentur Sachsen-Anhalt, Halle/Saale - Behörde für Soziales, 
Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz Hamburg - Niedersächsisches Landesamt für Soziales Jugend und Familie, Hildesheim - Landeswohlfahrtsverband Hessen, Kassel - Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren  des Landes Schleswig-Holstein, Kiel - Landschaftsverband Rheinland, Köln - Bezirk Niederbayern, Landshut – Kommunaler Sozialverband 
Sachsen, Leipzig - Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz, Mainz - Landesverwaltungsamt Thüringen, Meiningen - Bezirk Oberbayern, München - Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe, Münster - Bezirk Oberpfalz, Regensburg - Landesamt für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz, Saarbrücken - Kommunaler Sozialverband Mecklenburg-Vorpommern, 
Schwerin - Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, Stuttgart - Bezirk Unterfranken, Würzburg 



Seite 2 des Mitglieder-Info der BAGüS Nr. 4/2008 vom 16.01.2009  

Die MV empfiehlt ihren Mitgliedern aufgrund der Erhöhung des Kindergeldes 
einvernehmlich, ab 01.01.2009 die Unterhaltsbeiträge gemäß § 94 Abs. 2 
Satz 1 SGB XII aufgrund der Ermächtigung des Satzes 3 wie folgt zu erhö-
hen:  

� wegen Leistungen nach dem dritten Kapitel von 20 Euro auf 21,30 Euro, 

� wegen Leistungen nach dem sechsten und siebten Kapitel von 26 Euro 
auf 27,69 Euro, 

� ist eine Aufteilung des Unterhaltes auf Ehepartner erforderlich, ist der hälf-
tige Betrag von 27,69 Euro auf volle Cent abzurunden.  

Das bedeutet, dass der maximal zu fordernde Unterhalt nach § 97 Abs. 2 ab 
01.01.2009 48,99 Euro beträgt.  

Aufgrund der Einstimmigkeit des gefassten Beschlusses gehe ich davon aus, dass 
alle überörtlichen Träger der Sozialhilfe entsprechend dem Beschluss verfahren.  

 

Mit freundlichem Gruß 
gez.: Bernd Finke 

 


